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Merkblatt Gefährliche Hunde 
 

Was ist zu tun wenn Hunde durch ihr negatives Verhalten auffallen? 
Auf diesem Merkblatt finden Sie alle nötigen Informationen rund um den Umgang mit 

verhaltensauffälligen und gefährlichen Hunden 
 
 
 

Seit dem 2. August 2007 sind neben Ärzten, Tierärzten, Zollorganen und Hundeaus-
bildenden auch die Gemeinden und Polizeiorgane verpflichtet, übermässig aggressive 
Hunde und Hunde die gebissen haben dem Veterinärdienst zu melden; die Polizei ver-
zeigt die fehlbaren Hundebesitzer dem Richter (Art. 34 a der Tierschutzverordnung 
vom 27. Mai 1981, TSchV; SR 455.1; Einführungsverordnung zur eidgenössischen 
Tierschutzgesetzgebung vom 23. Mai 2007, EV TschG; BSG 916.812). Auf der Inter-
netseite des Amts für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern stehen zu diesem 
Zweck Meldeformulare zur Verfügung, die ausgefüllt dem Veterinärdienst zugefaxt o-
der per Email zugesandt werden können. Neuerdings funktioniert auch die Onlinemel-
dung. 
 
Fachstelle Tierschutz – Fax: 031 633 52 64, Email: veterinaerdienst@vol.be.ch 
 
Gestützt auf nähere Abklärungen durch den Veterinärdienst kann dieser Massnahmen 
anordnen, die von Ausbildungskursen über Leinenpflicht bis zu Hundehalteverboten 
oder der Tötung eines gefährlichen Hundes reichen (Art. 34b TSchV; EV TschG). 
Die Kosten für eine Verhaltensabklärung und den daraus resultierenden Massnahmen 
tragen nach dem Verursacherprinzip die Hundehaltenden. 
Die bisherigen sicherheitspolizeilichen Möglichkeiten der Gemeinden bleiben selbstver-
ständlich erhalten. Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden besteht aber über verfügte 
Massnahmen eine gegenseitige Informationspflicht zwischen den Gemeinden und dem 
kantonalen Veterinärdienst. 
Hier finden Sie die genauen Infos: www.vol.be.ch unter LANAT / Tiere – Gesundheit / 
Einführungsverordnung 
 
Seit dem 1.1.2007 müssen alle Hunde eindeutig gekennzeichnet (Chip oder Tätowie-
rung (noch bis 2011 gültig)) und in der ANIS Datenbank registriert sein. 
Infos: www.anis.ch  
 

Weitere Informationen 
 
Bundesamt für Veterinärwesen: www.bvet.admin.ch unter Themen / Tierschutz / 
Hunde 

Amt für Landwirtschaft und Natur, Veterinärdienst: www.vol.be.ch unter LANAT / Tie-
re... / Formulare + Merkblätter (Meldeformulare) / Hunde  

 


